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Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG); 
Notarztindikationskatalog 2024 
 

Erlass vom 14.11.2017 (Az.: V6-18r1200-0006/2008/003) 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gemäß Ziffer 3.5.2 des Rettungsdienstplans des Landes Hessen vom 01.06.2023 erfolgt die 

Entscheidung über die Alarmierung einer Notärztin bzw. eines Notarztes auf Grundlage des 

Notarztindikationskatalogs. Er dient damit primär als Dispositionsgrundlage der Zentralen 

Leitstellen (Integrierten Leitstellen) für die Notarztalarmierung. Diese Regelung gilt auch in der 

am 01.01.2025 in Kraft tretenden Fortschreibung des Rettungsdienstplans unter Ziffer 4.2, Nr. 2 

fort. 

 

Der bisherige Notarztindikationskatalog, der mit Erlass vom 14.11.2017 (Az.: V6-18r1200-

0006/2008/003) in Kraft gesetzt wurde, wurde überarbeitet und vom Ausschuss 

„Notfallversorgung und Katastrophenmedizin“ der Landesärztekammer Hessen, dem 

Arbeitskreis der Ärztlichen Leiterinnen und Leiter des Rettungsdienstes (AK ÄLRD) und von den 

Arbeitskreisen Rettungsdienst des Hessischen Städtetages und Landkreistages empfohlen.   
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Die überarbeitete Version des Notarztindikationskatalogs in der Fassung vom 03. Juli 2024 wird 

mit diesem Erlass als Notarztindikationskatalog 2024 in Kraft gesetzt.  

 

Der Erlass vom 14.11.2017 (Az.: V6-18r1200-0006/2008/003) wird hiermit aufgehoben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Stefan Sydow 

Leiter der Abteilung IV, Gesundheit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: Notarztindikationskatalog 2024 

 


